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.ñ¿? Zusatz zur Verwaltungsverei nbarung,,Adm i nistrationn' zum Digital Pakt Schule
2019 bts 2024

Anlage
Bekanntmachung des Kultusministeriums zur Venruendung der Finanzhilfen des Bundes
gemäß der Zusatz-Verwaltungsvereinbarung ,,Administration" DigitalPakt Schule 2019
bis 2024

Sehr geehrter Herr Präsident, ûrbo h',

der DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und das ergänzende ,,sofortausstattungspro-
gramm" machen an unseren Schulen den Weg frei für die Anschaffung von Hardware

sowie den Ausbau ihres Schulnetzes und WLANs. Wie lhnen sicher aus Gesprächen

mit lhren Mitgliedern bekannt ist, stellen jedoch all diese Maßnahmen kommunale

Schulträger vor die Frage, wie der Support und die Wartung einer zunehmend komple-

xen digitalen Bildungsinfrastruktur organisiert und finanziert werden kann.

Diesem Problem haben sich Bund und Länder in den letzten Monaten gestellt und ein

Programm zur Förderung von lT-Administration an Schulen, einer weiteren Ergänzung

des DigitalPakts Schule, auf den Weg gebracht. Der Bund stellt den Ländern wiederum

500 Millionen Euro zur Verfügung, von denen Baden-Württemberg nach dem Königstei-

ner Schlüssel rund 65 Millionen Euro erhält. Diese Mittel können eingesetzt werden für
die Weiterbildung von eigenem lT-Administrationspersonal, Ausgaben für Personalkos-
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ten als Personalmittel oder für die Beauftragung externer lT-Administratoren. Eine För-
derung solcher Maßnahmen muss allerdings in direktem Zusammenhang mit lnvestitio-
nen im Rahmen des DigitalPakts Schule oder der Umsetzung seiner Zusatzvereinbarun-
gen wie beispielsweise dem ,,Sofortausstattungsprogramm" für mobile Schülerendgeräte
stehen. Nähere lnformation entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bekanntmachung.

Hier einige lnformationen zur Zeitschiene und Vorgehensweise: Die Verwaltungsverein-
barung zwischen Bund und Ländern ist seit dem 4. November 2020 in Kraft, wobei der
Förderzeitraum in Baden-Württemberg 2021 beginnt. Anträge können gestellt werden,
sobald die Formulare auf der Homepage der L-Bank veröffentlicht sind. Bewilligungen

sind laut L-Bank voraussichtlich ab dem 1. April 2021 möglich. Ein vorzeitiger Maßnah-
menbeginn wird gestattet: Es können daher unabhängig vom Datum der Antragstellung
Ausgaben gefördert werden, die im Fördezeitraum in den Jahren 2021 und 2022 getä-
tigt werden, sofern sie in direkter Verbindung mit lnvestitionsmaßnahmen des DigitalPa-
kts oder einer Zusatzvereinbarung stehen. Die Verteilung der Mittel auf die kommunale

Ebene und an private Schulträger erfolgt auf der Grundlage der Schülerzahlen. Dies gilt
auch für die Schulen in Trägerschaft des Landes.

Abschließend möchte ich bekräftigen, dass wir mit dem Zusatzprogramm ,,Administra-
tion" Schulträgern bei ihren immer komplexeren Herausforderungen und damit verbun-
denen Aufgaben unterstützen. Auf diese Weise werden die Rahmenbedingungen für di-
gitales Lernen weiter optimiert. lch möchte Sie deshalb darum bitten, alle möglichen und

notwend igen Vo rbereitu ngen u mgehend einzu leiten.

lch freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Digital-
Pakts Schule und seiner Zusatzprogramme.

Die Präsidenten des Landkreistags und des Städtetags Baden-Württemberg erhalten

ein gleichlautendes Schreiben.

Mit freundlichen Grüßen

!Lû,u -
Dr. Susanne Eisenmann


